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2Ob563/87, 8Ob690/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1978

Norm

ABGB §647

ABGB §684

Rechtssatz

Der Vermächtnisnehmer, der über das Sparbuchsafe des Erblassers ebenfalls zeichnungsbefugt war, darf die

vermachten Sparbücher nach dem Tode des Erblassers nicht ohne den Willen der Erben eigenmächtig in seinen

alleinigen Besitz nehmen.
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